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Außenpolitische Verwerfungen k�nnen er-
hebliche Konsequenzen auf bi- und multila-
terale Handelsbeziehungen haben. Dies l�sst
sich in Bezug auf den Nahen und Mittleren
Osten gleich an mehreren politischen Krisen
ablesen: Die Katarkrise, die im Juni 2017
ausgebrochen ist, zwingt Investoren, die ihr
Katargesch�ft bisher aus dem Emirat Dubai
strukturiert haben, andere Wege einzuschla-
gen, um ihr Gesch�fte abzuwickeln (bspw.
�ber den Oman – SPIEGEL ONLINE v. 5. 6.
2018: „Ein Jahr Trotz, was nun?“). W�hrend
der T�rkeikrise (Sommer 2017) wurden
deutsche Investoren aufgrund von Terrorver-
dacht auf eine sog. „Blacklist“ gesetzt (Juli
2017 – Zeit v. 19. 7. 2017: „T�rkei sieht
Daimler und BASF als Terrorunterst�tzer“).
Zuletzt ist dar�ber berichtet worden, dass
deutsche Bieter bei Vergabeverfahren infolge
des angespannten Verh�ltnisses zwischen der
Bunderepublik Deutschland und dem K�nig-
reich Saudi-Arabien mitunter nicht ber�ck-
sichtigt wurden (DER SPIEGEL v. 27. 5.
2018: „Die Rache des Prinzen“; Handelsblatt
Global v. 28. 5. 2018: „Saudi Arabia freezes
out German companies“).

So unterschiedlich die Beweggr�nde der vor-
genannten politischen Auseinandersetzun-
gen sein m�gen, so einheitlich ist die Folge
f�r ausl�ndische Investoren: Volatiler wer-
dende außenpolitische Beziehungen machen
es erforderlich, dass sich Investoren um einen
effektiven Investitionsschutz bem�hen m�s-
sen. Dies gilt sowohl f�r das Bestandsge-
sch�ft als auch f�r zuk�nftige Investitionen.

Mit Blick auf Bestandsinvestitionen sollte
�berpr�ft werden, inwieweit der Investitions-
schutz ad�quat ist. W�hrend deutsche Inves-
titionen in Saudi-Arabien �ber den Investiti-
onsschutz- und -f�rdervertrag (IFV) vom
29. 10. 1996 sowie Art. 6 ff. des Saudi For-
eign Investment Law No. M/1 vom 10. 4.
2000 i.V.m. Art. 5 der Ausf�hrungsbestim-

mungen gesch�tzt sind, ist dies mit Blick auf
Investitionen in der T�rkei, die in den An-
wendungsbereich des deutsch-t�rkischen
IFV vom 20. 6. 1962 fallen, bspw. nicht der
Fall. Dies liegt daran, dass der deutsch-t�rki-
sche IFV lediglich ein sog. Staat-Staat-Inves-
titionsschiedsverfahren vorsieht (Art. 11).
Demgegen�ber er�ffnet der deutsch-saudi-
sche IFV im Falle der Verletzung materieller
Investitionsschutzrechte die M�glichkeit,
dass sich Investoren im Rahmen eines sog.
Investor-Staat-Investitionsschiedsverfahrens
direkt an den Gaststaat wenden k�nnen
(Art. 11). Der Vorteil eines Investor-Staat-
Verfahrens liegt darin, dass der Investor nicht
(mehr) darauf angewiesen ist, seine Rechte
�ber seinen Heimatstaat geltend zu machen.
Vielmehr wird ihm ein aus dem V�lkerver-
trag abgeleitetes Recht er�ffnet, aufgrund
dessen der Investor direkt gegen den Gast-
staat Anspr�che geltendmachen kann.

Soweit ein (veraltetes) IFV kein Investor-
Staat-Verfahren vorsieht, bietet sich ggf. die
M�glichkeit, eine Investition so zu restruktu-
rieren, dass der pers�nliche Anwendungsbe-
reich eines g�nstigeren (moderneren) IFVer-
�ffnet wird. Dieser Vorgang wird auch als
„Treaty-Shopping“ bezeichnet. Hierbei �ber-
tr�gt der Investor bspw. Anteile einer Toch-
tergesellschaft in dem Gaststaat an eine
Tochtergesellschaft in einem Drittstaat, der
�ber ein g�nstigeres IFV mit dem Gaststaat
verf�gt. Ob und unter welchen Bedingungen
eine investitionsrechtliche Restrukturierung
zul�ssig ist, h�ngt zum einen davon ab, ob
der pr�ferierte IFV eine sog. Anti-Treaty-
Shopping-Klausel enth�lt. Zum anderen
muss mit Blick auf die Rechtsprechung der
Investitionsschiedsgerichtsbarkeit beachtet
werden, dass die Restrukturierung zu einem
Zeitpunkt erfolgt, in welchem nicht absehbar
war, dass es zu einer investitionsschutzrecht-
lichen Auseinandersetzung kommt (vgl. u. a.

Philip Morris Asia Ltd. v. The Common-
wealth of Australia, PCACase No. 2012–12).
Im �brigen m�ssen die (außen-)steuerlichen
Auswirkungen einer solchen Restrukturie-
rung bedacht werden.

Im Hinblick auf zuk�nftige Investitionen ist
die Vertragsausgestaltung Ausgangspunkt
der �berlegungen. Force Majeure- und
Hardship-Klauseln sind h�ufig genutzte In-
strumente, um negative Konsequenzen, die

aus politischen Risiken herr�hren, abzusi-
chern. Solche Klauseln k�nnen den Investor
zwar nicht vor dem Eintritt einer politischen
Krise bewahren; allerdings kn�pfen sie in der
Regel vordefinierte Rechtsfolgen an Force
Majeure- bzw. Hardship-Tatbest�nde, sodass
die (rechtliche) Handhabung des Vertrags-
verh�ltnisses zumindest vorhersehbar und
steuerbar wird.

Force Majeure-Klauseln regeln den Eintritt
von Ereignissen, die bei Vertragsabschluss
nicht vorhersehbar waren und die Erf�llung
der vertraglichen Pflichten zumindest tem-
por�r unm�glich machen. Definiert werden
in der Regel außergew�hnliche Ereignisse,
die außerhalb der Kontrolle einer Partei lie-
gen. Ob und inwieweit politische Einfluss-
nahmen hierunterfallen, ist anhand des kon-
kreten Wortlautes zu ermitteln. Dieser sollte
aus Sicht des ausl�ndischen Investors breit
gefasst sein, um m�glichst alle F�lle abzu-
decken. Auf Rechtsfolgenseite sollten klare
Regelungen in Bezug auf die Beendigung
des Vertrages enthalten sein.

Hardship-Klauseln befassen sich mit einer
�nderung bzw. St�rung der Gesch�ftsgrund-
lage. Hierbei handelt es sich im Allgemeinen
um bei Vertragsabschluss nicht ber�cksich-
tigte oder vorhersehbare Ereignisse, die das
Vertragsgleichgewicht nachhaltig st�ren.
Idealerweise er�ffnen Hardship-Klauseln
Modifikations- und Beendigungsm�glich-
keiten.

Unbest�ndige außenwirtschaftliche Bezie-
hungen zwischen Deutschland und diversen
Staaten im Nahen und Mittleren Osten ma-
chen es erforderlich, dass Investoren u. a.
eine vorausschauende Investitionsstrukturie-
rung und Vertragsgestaltung vornehmen.
Investitionsschutzrechtlich bedingte (Re-)
Strukturierungsmaßnahmen m�ssen fr�hzei-
tig, d. h. vor dem beeintr�chtigenden Ereig-
nis, vorgenommen werden. Im Rahmen der
Vertragsgestaltung sind umfassende Force
Majeure- und Hardship-Klauseln unverzicht-
bar, um ad�quat auf politische Ereignisse rea-
gieren zuk�nnen.
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